
 

 

 
9

0
0

/A
 X

X
V

I. G
P

 - In
itiativ

an
trag

 - T
ex

tg
eg

en
ü
b

erstellu
n
g
 (A

rb
eitsd

o
k
u
m

en
t P

arlD
io

n
) 

1
 v

o
n
 2

 

900/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.03.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 
11. Mai 1921 über den Dienstvertrag der 
Privatangestellten (Angestelltengesetz) geändert 
wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 über den 
Dienstvertrag der Privatangestellten 
(Angestelltengesetz), BGBl. Nr. 292/1921, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 100/2018, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 1 Abs 1 entfällt die Wortfolge „vorwiegend zur 
Leistung kaufmännischer (Handlungsgehilfen) oder 
höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu 
Kanzleiarbeiten“. 

 

(1) Dieses Bundesgesetz gilt für das 
Dienstverhältnis von Personen, die im Geschäftsbetrieb 
eines Kaufmannes vorwiegend zur Leistung 
kaufmännischer (Handlungsgehilfen) oder höherer, nicht 
kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten 
angestellt sind. 

 (1) Dieses Bundesgesetz gilt für das 
Dienstverhältnis von Personen, die im Geschäftsbetrieb 
eines Kaufmannes vorwiegend zur Leistung 
kaufmännischer (Handlungsgehilfen) oder höherer, nicht 
kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten 
angestellt sind. 

 § 1 Abs 2 entfällt.  

(2) Bei einem Kaufmann angestellte Personen, die 
nur ausnahmsweise zu kaufmännischen Diensten 
verwendet werden, sowie Personen, die vorwiegend 
untergeordnete Verrichtungen leisten, sind nicht als 
Handlungsgehilfen anzusehen. 

 (2) Bei einem Kaufmann angestellte Personen, die 
nur ausnahmsweise zu kaufmännischen Diensten 
verwendet werden, sowie Personen, die vorwiegend 
untergeordnete Verrichtungen leisten, sind nicht als 
Handlungsgehilfen anzusehen. 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008069


 

 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.03.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 In § 2 Abs 1 entfällt die Wortfolge „vorwiegend zur 
Leistungen kaufmännischer oder höherer, nicht 
kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten“. 

 

(1) Dieses Bundesgesetz findet ferner Anwendung 
auf das Dienstverhältnis von Personen, die vorwiegend 
zur Leistungen kaufmännischer oder höherer, nicht 
kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten im 
Geschäftsbetrieb von Unternehmungen, Anstalten oder 
sonstigen Dienstgebern der nachstehenden Art angestellt 
sind: 

 1. … 

 (1) Dieses Bundesgesetz findet ferner Anwendung 
auf das Dienstverhältnis von Personen, die vorwiegend 
zur Leistungen kaufmännischer oder höherer, nicht 
kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten im 
Geschäftsbetrieb von Unternehmungen, Anstalten oder 
sonstigen Dienstgebern der nachstehenden Art angestellt 
sind: 

 1. … 

 In § 3 entfällt die Wortfolge „vorwiegend zu 
kaufmännischen oder zu höheren, nicht kaufmännischen 
Diensten oder zu Kanzleiarbeiten“. 

 

§ 3. Wird eine Unternehmung der in den §§ 1 oder 2 
bezeichneten Art von einem öffentlichen Fonds, von 
einem Lande, von einem Bezirk oder von einer 
Gemeinde betrieben, so unterliegen die in diesen 
Unternehmungen vorwiegend zu kaufmännischen oder 
zu höheren, nicht kaufmännischen Diensten oder zu 
Kanzleiarbeiten verwendeten Personen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes nur dann, wenn ihr 
Dienstverhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrage 
beruht. 

§ 3. Wird eine Unternehmung der in den §§ 1 oder 2 
bezeichneten Art von einem öffentlichen Fonds, von 
einem Lande, von einem Bezirk oder von einer 
Gemeinde betrieben, so unterliegen die in diesen 
Unternehmungen verwendeten Personen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes nur dann, wenn ihr 
Dienstverhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrage 
beruht. 

 

§ 3. Wird eine Unternehmung der in den §§ 1 oder 2 
bezeichneten Art von einem öffentlichen Fonds, von 
einem Lande, von einem Bezirk oder von einer 
Gemeinde betrieben, so unterliegen die in diesen 
Unternehmungen vorwiegend zu kaufmännischen oder 
zu höheren, nicht kaufmännischen Diensten oder zu 
Kanzleiarbeiten verwendeten Personen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes nur dann, wenn ihr 
Dienstverhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrage 
beruht. 
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